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A ~ r r' a g e b e "~. n t\1.!?.....~ t u n gl) 

zu 
Bezugnehmend auf die a.m 14~Juli d.J "c .• VOlt den, Abg o Mau r e rund 

Genossen eingebrachte Anfrage, betref~end die Verge~hrung der im Zuge von 

Kriegsgef'allenen-Nachlässen vorkommenden Erbübere:i.:r.kommen. teilt Bundes­

minister für Finanzen Dr,H arg a r ~ t h a . folgendes nit! 

Nach einem Erlass vom 23 Q Februar 1942 sind von den Finanzämtern Erb­

sohaft~teueransp;rü.chein Erbfällen von Wehrmachts angehörigen, .die im . 

zweiten Weltkrieg gefallen sind, nicht geltend zu maohell~Die~er Erlass gilt 

auf Grund des § 1 des Gesetzes \Tom BoMai 1945, StGB1.Nr.12, über die Anwen­

dung der Vorschriften über die affentlichen Abgaben vreiterhin,allerdings nur' 

hinsichtlich der Erbschaftsteuer. die er zum Gegenstand hat. Eine Befreiung 

der allenfalls von einemErbübereinkommeneinzuhebenderi Stempel- und Rechtsge­

bühren ist weder in ,diesem ErlaSs noch .im Gebührengesetz 1946 vorgesehen. 
. . . 

Mangels eirier diesbezüglichen gesetzlichen Grundlage ~ daher eine derartige 

Befreiung nicht im Verwaltungswege ausgesprochen werden. 

Die in Frage stehende Gebühr wird jedoch nur dann erhoben,wenn .. es 

sich... um die Sicherstellu~g vonPflichtteilsforderungen und Vermächtnissen 

handelt, während dieSicherstellung VOll Erbanfällen ais lfebenabre~ zur 

Sicherung des zwischen den gleichen Vertragsteilen abgeschlossenen Nebenge­

sChäfteagem.§ 19 Abs.2 Ge'bührengesetz 1946 gebÜhrenfrei behandelt. wird. 
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